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Landkreis Börde
Der Landrat

Bekanntmachung Sitzung Kreisausschuss am 28.01.2009
Die ordentliche Sitzung des Kreisausschusses findet am Mittwoch, 28.01.2009, 15:00 Uhr, 
Landkreis Börde, Hauptverwaltungsgebäude, Gerikestraße 104, 39340 Haldensleben, - Sit-
zungsraum I -, zu folgender Tagesordnung statt:

Öffentlicher Teil
1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der Be-

schlussfähigkeit
2 Feststellung zum Änderungsbedarf der Tagesordnung
3 Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 10.12.2008
4 Vorlagen
4.1 Information über die Umschuldung von Krediten im 2. Halbjahr 2008
4.2  Informationsvorlage über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen des 

Landkreises Börde im IV. Quartal 2008
4.3  Informationen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Landkreises Börde im  

IV. Quartal 2008
5 Anträge, Anfragen, Anregungen
6 Mitteilungen der Verwaltung sowie Beantwortung von Anfragen und Anregungen

Nichtöffentlicher Teil
7 nichtöffentliche Vorlagen
8 Aussprache zu nichtöffentlich zu beratenden Themen

Öffentlicher Teil
9  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung des Kreisausschusses vom 

28.01.2009
10 Schließung der Sitzung

Haldensleben, 22/01/2009

Webel
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Landkreises Börde
für das Haushaltsjahr 2009

Die nach § 94 Abs. 3 Gemeindeordnung Land Sachsen-Anhalt i.V.m. § 17 Abs.3 Finanzaus-
gleichsgesetz erforderliche Genehmigung ist vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt am 
15.01.2009 unter dem Aktenzeichen 305.4.4-10402-09-BK-HH erteilt worden. Die vorstehende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 Gemeindeordnung Sachsen-Anhalt vom

26.01.2009 bis 03.02.2009

zur Einsichtnahme im Finanzverwaltungsamt des Landkreises Börde, Verwaltungsgebäude Ge-
rikestraße 104 in Haldensleben, Zimmer 111, während der Dienststunden (montags bis donners-
tags von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr, freitags von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr) öffentlich aus.

Haldensleben, 16.01. 2009

Webel
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Haushaltssatzung des Landkreises Börde für das Haushaltsjahr 2009
Auf der Grundlage des § 65 der Landkreisordnung LSA (LKO) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA 
Nr. 43/1993 S. 598) in der z.Z. geltenden Fassung in Verbindung mit § 92 der Gemeindeordnung 
LSA (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBl. LSA Nr. 43/1993 S. 568) in der z.Z. geltenden Fassung 
hat der Kreistag des Landkreises Börde in der Sitzung am 17.12.2008 folgende Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 168.693.400 EUR
  in der Ausgabe auf 170.348.400 EUR

im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 28.096.800 EUR
  in der Ausgabe auf 28.096.800 EUR
festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

30.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze der Kreisumlage der Gemeinden werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt 
festgesetzt:
 a) 43,30 %  auf die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A und B
b) 43,30 % auf die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer
c) 43,30 % auf die Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
d) 43,30 % auf die Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
e) 43,30 % auf die Steuerkraftzahl Familienleistungsausgleich
f) 36,55 % auf 80 % der allgemeinen Zuweisungen 2007

§ 6
Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung gemäß § 65 LKO LSA i. V. m. § 95 GO 
LSA gelten folgende Wertgrenzen:

1.  Erheblich i. S. d. § 65 LKO LSA i.V.m. § 95 Abs. 2 Ziff. 1 GO LSA ist ein Fehlbetrag, der 
den bisherigen um mehr als 3 Mio EUR überschreitet.

2.  Erheblich i. S. d § 65 LKO LSA i.V.m. § 95 Abs. 2 Ziff. 2 GO LSA sind Mehrausgaben, 
wenn sie im Einzelfall 2 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens übersteigen.

3.  Bei Ausgaben i.S.d. § 65 LKO LSA i.V.m. § 95 Abs. 3 Ziff. 1 GO LSA für bisher nicht 
veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren voraussichtliche 
Höhe mehr als 1 Mio EUR beträgt.

4.  Erheblich i.S.d. § 65 LKO LSA i.V.m. § 95 Absatz 3 Ziffer 4 GO LSA ist eine Vermehrung 
oder Hebung von Stellen ab 5 v.H. der im Stellenplan des lfd. Haushaltsjahres ausgewiese-
nen Planstellen.

5.   Erheblich i.S.d. § 44 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung gelten Abweichungen von 
Haushaltsansätzen über 25.000 EUR.

Haldensleben, 16.01.2009

Webel
Landrat

Protokoll über eine außerordentliche Gesellschafterversammlung 
der Senioren- und Altenheimgesellschaft mbH Klein Wanzleben

Der Landkreis Börde ist alleiniger Gesellschafter der Senioren- und Altenheimgesellschaft mbH 

Klein Wanzleben, Kastanienallee 9, 39164 Klein Wanzleben. Die Gesellschaft ist im Handelsre-
gister des Amtsgerichtes Stendal unter der Nummer HRB 104312 eingetragen.

Auf der Grundlage des Beschlusses des Aufsichtsrates vom 14.10.2008 und unter Verzicht auf 
sämtliche gesetzliche und vertragliche Formen und Fristvorschriften, hält der alleinige Gesell-
schafter, vertreten durch den Landrat, Herrn Thomas Webel, eine außerordentliche Gesellschaf-
terversammlung ab und beschließt auf der Grundlage des § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages 
über die Feststellung des Jahresabschlusses 2007, die Verwendung des Jahresüberschusses 2007 
sowie die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates entsprechend beigefügter 
Anlage.

Haldensleben, 16.12.2008

Webel
Landrat

Anlage

Beschluss des Gesellschafters der gemeinnützigen Senioren- und 
Altenheimgesellschaft Klein Wanzleben zum Jahresabschluss 2007

Gemäß § 42 a Abs. 2 des GmbH-Gesetzes vom 20. April 1892 in der derzeit gültigen Fassung  
i. V. m. § 13 Gesellschaftsvertrag
1. beschließt der Gesellschafter über die Feststellung des Jahresabschlusses 2007,
2. beschließt er die Verwendung des Jahresüberschusses 2007,
3. erteilt der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat Entlastung.

Zu 1. Feststellung des Jahresabschlusses - in EURO -
1.1 Bilanzsumme 3.639.701,56
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite aufgabenträgers
 - das Anlagevermögen 1.231.481,42
 - das Umlaufvermögen 828.549,33
 - die Sonderposten 1.579.670,81
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf
 - das Eigenkapital 366.296,33
 - die Rücklagen  1.358.364,99
 - die empfangenen Ertragszuschüsse  1.642.261,61
 - die Rückstellungen  79.713,27
 - die Verbindlichkeiten  173.242,21
1.2 Jahresüberschuss  90.465,58
1.2.1 Summe der Erträge  2.727.212,08
1.2.2 Summe der Aufwendungen  2.636.746,50

Zu 2. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes
2.1 bei einem Jahresgewinn  90.465,58
 a) zur Tilgung des Verlustvortrags  -
 b) zur Einstellung in Rücklagen  90.465,58
 c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers  -
 d) auf neue Rechnung vorzutragen  -
2.2 bei einem Jahresverlust
 a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag  -
 b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen  -
 c) auf neue Rechnung vorzutragen  -

Zu 3. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat werden Entlastung erteilt.

Bekanntmachung: Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 1 b Ge-
meindeordnung LSA öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss und Lagebericht werden 
vom 26.01.2009 bis 03.02.2009 im Finanzverwaltungsamt, Haus 1, Zi. 111 des Landkreises 
Börde in Haldensleben, Gerickestr.104, während der Dienststunden ausgelegt.

Haldensleben, 16.12.2008

Webel
Landrat

Landkreis Börde
Der Landrat

Fischerprüfung am 21. März 2009
Auf der Grundlage des § 31 Abs. 2 Satz 4 Fischereigesetzes (FischG) vom 31.08.93 (GVBl. S. 
464) i.V.m. §1 der Fischerprüfungsordnung (FischPrüfO) des Landes Sachsen-Anhalt vom 
14.11.1994 (GVBl. LSA Nr. 50/1994) in den derzeit gültigen Fassungen, führt der Landkreis 
Börde die Fischerprüfung durch. Die nächste Fischerprüfung findet wie folgt statt:

21. März 2009, 9:00 Uhr, Gymnasium Haldensleben, Schulstraße 2, 39340 Haldensleben

Anträge auf Zulassung zur Prüfung können persönlich bei der Fischereibehörde im Ordnungs-
amt des Landkreises Börde, Sitz: 39326 Wolmirstedt, Farsleber Straße 19, abgeholt oder posta-
lisch über den:

Landkreis Börde - Ordnungsamt, Untere Fischereibehörde
Postfach 10 01 53, 39331 Haldensleben

oder per e-Mail über ordnungsamt@boerdekreis.de angefordert werden. Das Antragsformular 
kann auch aus dem Internet unter www.boerdekreis.de/Formulare/Fischerprüfung bereits am 
eigenen Computer ausgefüllt gedruckt werden. Den Formularservice findet man im unteren Be-
reich (links auf dem roten Balken).
Die Anträge können mit Einzahlung der Prüfungsgebühr (Erwachsene über 18 Jahre 56,00 Euro; 
für die Jugendfischerprüfung und für Jugendliche, die zum Zeitpunkt der Prüfung das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben 28,00 Euro) bis spätestens 21. Februar 2009 bei der Fi-
schereibehörde in Wolmirstedt eingereicht werden.

Voraussetzung für die Ablegung der Fischerprüfung ist die Teilnahme an einem Lehrgang mit 
mindestens 30 Unterrichtsstunden. Weitere Hinweise hierzu erteilt die Fischereibehörde des 
Ordnungsamtes. Das Mindestalter zum Prüfungstermin beträgt 7 1/2 Jahre. Bei Minderjährigen 
ist die schriftliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters durch Unterschriftsleistung auf dem 
Antrag erforderlich.
Die Fischerprüfung besteht aus einem schriftlichen Teil (60 Fragen zu 4 Themenkomplexen) 
und einem mündlich-praktischen Prüfungsteil. Hauptfächer: Fischkunde, Gewässerkunde, Gerä-
tekunde und Rechtskunde.
Kinder und Jugendliche, die zum Zeitpunkt der Prüfung das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, können zwischen der Teilnahme an der mündlichen Jugendfischerprüfung oder der Fi-
scherprüfung wählen.

Haldensleben, 12.01.2009

Webel
Landrat

Landesverwaltungsamt
Sachsen-Anhalt

Öffentliche Bekanntmachung des Referates Wasser

Veröffentlichung der Entwürfe der
I.  Maßnahmenprogramme und der Umweltberichte in den Flussge-

bietsgemeinschaften Elbe und Weser
II.  für die Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Weser aufgestellten Be-

wirtschaftungspläne
I.

1. Entwürfe der Maßnahmenprogramme und die Umweltberichte zur 
Strategischen Umweltprüfung

Die Entwürfe der Maßnahmenprogramme der Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Weser und 
die Umweltberichte zur Strategischen Umweltprüfung werden auf der Internetseite www.wrrl.
sachsen-anhalt.de für die Dauer von insgesamt sechs Monaten ab dem 22.12.2008 eingestellt.

Die Auslegung der Entwürfe der Maßnahmenprogramme der Flussgebietsgemeinschaften Elbe 
(alle Landkreise und kreisfreien Städte) und Weser (nur Landkreise Börde und Harz und Alt-
markkreis Salzwedel) und der Umweltberichte für die Strategische Umweltprüfung gemäß § 14i 
Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25.6.2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 23.10.2007 (BGBl. I S. 2470) erfolgt ab der Veröffentlichung bis zum 22.06.2009 während 
der Dienststunden an folgenden Orten:

Landesverwaltungsamt Landkreis Altmarkkreis Salzwedel
Referat 404 Amt für Wasserwirtschaft und Naturschutz,
Dienstgebäude Dessauer Straße 70 Karl-Marx-Straße 32
Raum 200 Raum 472
06118 Halle (Saale) 29410 Salzwedel

Landkreis Anhalt-Bitterfeld Landkreis Burgenlandkreis
Dienststelle Bitterfeld Außenstelle Weißenfels
Mittelstraße 20 Amt für Natur- und Gewässerschutz
Haus III, Raum 109, Am Stadtpark 6
06749 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld Raum 119
 06667 Weißenfels

Landkreis Börde Landkreis Harz
Untere Wasserbehörde Umweltamt
Farsleber Str. 19 Nicolaiplatz 1
Raum 46 Untere Wasserbehörde, 2. Etage
39326 Wolmirstedt 38855 Wernigerode

Landkreis Jerichower Land Landkreis Mansfeld-Südharz
Fachbereich Umwelt und Landwirtschaft Nebenstelle Eisleben
Außenstelle Genthin Umweltamt
Brandenburger Str. 100 Karl-Fischer-Str. 13
Raum 341 Haus 6 (Sitzungsraum)
39307 Genthin 06295 Lutherstadt-Eisleben

Landkreis Saalekreis Landkreis Salzlandkreis
Untere Wasserbehörde Umweltamt
Domplatz 9 Ermslebener Str. 77
Raum 304 Raum 527
06217 Merseburg 06449 Aschersleben

Landkreis Stendal Landkreis Wittenberg
Umweltamt Breitscheidstraße 4
Hospitalstraße 1-2 Bürgerbüro
Raum 237 06886 Wittenberg
39576 Stendal

Stadt Dessau-Roßlau Stadt Halle
Amt für Umwelt- und Naturschutz Umweltamt der Stadt Halle
Gustav-Bergt-Str. 3 Hansering 15
Raum 256 06108 Halle (Saale)
06862 Dessau-Roßlau, OT Roßlau

Landeshauptstadt Magdeburg
Umweltamt
Julius-Bremer Str. 10
Raum 705
39104 Magdeburg

2. Stellungnahmen
Zu den Entwürfen der Maßnahmenprogramme und der Umweltberichte zur strategischen Um-
weltprüfung kann ab der Veröffentlichung bis zum 22.06.2009 Stellung genommen werden.
Die Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift beim Landesverwaltungsamt, Re-
ferat 404, Dienstgebäude Dessauer Straße 70, 06118 Halle (Saale) oder per E-Mail an wrrlan-
hoerung@lvwa.sachsen-anhalt.de abgegeben werden.

Die Stellungnahmen müssen folgende Angaben enthalten:
a) Vor- und Nachname sowie Adresse bei natürlichen Personen,
b) Name und Adresse des Verbandes oder der Institution,
c) Bezeichnung der Handelsfirma oder Name und Sitz bei juristischen Personen,
d) Titel des Umweltberichtes/Maßnahmenprogramms zu dem Stellung genommen wird.

II. Entwürfe der für die Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Weser
aufgestellten Bewirtschaftungspläne

Die Entwürfe der für die Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Weser aufgestellten Bewirtschaf-
tungspläne werden ab dem 22.12.2008 für die Dauer von insgesamt sechs Monaten auf der In-
ternetseite www.wrrl.sachsen-anhalt.de veröffentlicht.
Darüber hinaus liegen die Entwürfe der Bewirtschaftungspläne an den unter I.1 genannten Orten 
zur Einsicht aus (Entwurf Bewirtschaftungsplan der Flussgebietsgemeinschaft Elbe in allen 
Landkreisen und kreisfreien Städten; Entwurf Bewirtschaftungsplan der Flussgebietsgemein-
schaft Weser in den Landkreisen Börde und Harz und Altmarkkreis Salzwedel).
Zu den Entwürfen der Bewirtschaftungspläne der Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Weser 
kann bis zum 22.06.2009 Stellung genommen werden.
Die Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift beim Landesverwaltungsamt, Re-
ferat 404, Dienstgebäude Dessauer Straße 70, 06118 Halle (Saale) oder per E-Mail an wrrl-an-
hoerung@lvwa.sachsen-anhalt.de abgegeben werden.

Die Stellungnahmen müssen folgende Angaben enthalten:
e) Vor- und Nachname sowie Adresse bei natürlichen Personen,
f)  Name und Adresse des Verbandes oder der Institution,
g)  Bezeichnung der Handelsfirma oder Name und Sitz bei juristischen Personen,
h)  Titel des Bewirtschaftungsplanentwurfes zu dem Stellung genommen wird.

Verwaltungsgemeinschaft Flechtingen 

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
1. Haushaltssatzung
Auf Grund des § 79 (1) Nr. 2 und 3 i. V. m. § 85 und 92 der Gemeindeordnung LSA vom 
05.10.1993 (GVBl. LSA S. 568) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinschaftsausschuss 
der Verwaltungsgemeinschaft Flechtigen in der Sitzung am 09.12.2008 folgende Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen.

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird

im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 3.086.700 EUR
  in der Ausgabe auf 3.086.700 EUR

im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 68.400 EUR
  in der Ausgabe auf 68.400 EUR
festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

§ 5
Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung gemäß § 95 GO LSA gelten folgende 
Wertgrenzen:
1.  Erheblich i. S. d. § 95 (2) Nr. 1 GO LSA ist ein Fehlbetrag, der 5 v. H. des Gesamthaushalts-

volumens überschreitet.
2.  Erheblich i. S. d § 95 (2) Nr. 2 GO LSA sind Mehrausgaben, wenn sie im Einzelfall 5 v. H. 

des Gesamthaushaltsvolumens übersteigen.
3.   Erheblich i. S. d. § 95 (2) Nr. 3 GO LSA sind Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Inve-

stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn ihre voraussichtliche Höhe mehr als 
20.000 EUR beträgt.
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Flechtigen, den 09.12.2008                        Wille
  Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan liegt nach § 94 (3) Satz 1 GO LSA 

vom 26.01.2009 bis 03.02.2009

zur Einsichtnahme in der Verwaltungsgemeinschaft Flechtingen, Außenstelle Weferlingen, 
39356 Weferlingen, Kirchplatz 10, Kämmerei, Zimmer 108, während der Dienststunden zu fol-
genden Zeiten öffentlich aus:

Montag bis Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Flechtigen, den 19.01.2009 Wille
  Leiter des gem. Verwaltungsamtes
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